
Neuregelung des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) 
 

 
Die Jungen Liberalen Chemnitz fordern eine Neuregelung des Gesetzes über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge (TzBfG).  
 
Wir fordern eine Ausnahmeklausel für Aushilfstätigkeiten und Nebenbeschäftigungen. Diese 
muss eine Flexibilisierung erlauben. Den Arbeitnehmern muss die Möglichkeit gegeben 
werden auch über den Zeitraum von zwei Jahren hinaus befristet in einem Unternehmen tätig 
sein zu können. Ebenso ist die Regelung aufzuheben, die diesbezüglich eine Verlängerung der 
Befristung während des Zwei-Jahreszeitraums um maximal drei Mal vorschreibt.  
 
Begründung:  
 
Bisher erlaubt das TzBfG eine maximale Befristung von Arbeitsverträgen auf zwei Jahre. Für 
Nebenbeschäftigungen (zum Beispiel für Schüler, Studenten) ist diese Regelung eine 
Zumutung. Sie zwingt einerseits die Unternehmen dazu, qualifizierte Arbeitnehmer entlassen 
zu müssen und andererseits zwingt sie die Arbeitnehmer dazu, sich ständig um neue 
Arbeitsverhältnisse kümmern zu müssen, die zugleich immer in einem anderen Unternehmen 
liegen müssen. 


